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Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates 
Ihre Anfrage betr. „Arbeitsplätze für Menschen mit geistigen und körperlichen Benachteiligungen“ 
 
Sehr geehrter Herr Freynick, 
 
Ihre o.g. kleine Anfrage vom 23.08.2021 beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1: Wie viele Menschen mit geistigen oder körperlichen Benachteiligungen stehen in einem 
Beschäftigungsverhältnis mit der Stadt Bornheim oder den im Konzern dazugehörigen Unterneh-
men wie beispielsweise dem Stadtbetrieb Bornheim? Bitte schlüsseln Sie nach Betrieb auf. 
 
Antwort 1: Die Stadtverwaltung beschäftigt 56 Mitarbeitende mit einem Grad der Schwerbehin-
derung und ihnen gleichgestellte Kollegen/Kolleginnen. Der Stadtbetrieb Bornheim beschäftigt 10 
schwerbehinderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die gesetzlichen Vorgaben/Quote werden 
seit Jahren hier übererfüllt. 
 
Frage 2: Welche Maßnahmen hat der Bürgermeister und die Verwaltung in den letzten 5 Jahren 
für einen inklusiven Arbeitsmarkt umgesetzt, damit Teilhabe auch der Menschen mit körperlichen 
oder geistigen Benachteiligungen ermöglicht wird? 
 
Antwort 2: Die Verwaltung hat für ihre Beschäftigten und Bewerber folgendes umgesetzt:  
 
Grundsätzlich und entsprechend den gesetzlichen Vorgaben stehen alle Bewerbungsverfahren 
Schwerbehinderten offen. Im Stellenplan der Stadt Bornheim sind zwei Stellen „Wiedereingliede-
rung vom Arbeitsmarkt“ für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Inklusionsbedarf/alternativ zur 
Eingliederung aus Langzeitarbeitslosigkeit ausgewiesen. In 2020 konnte ein Mitarbeiter mit Kör-
perbehinderung nach einer Arbeitserprobung in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden.  
 
Darüber hinaus macht die Verwaltung sehr gute Erfahrung mit einem betriebsintegrierten Arbeits-
platz, der für eine Kollegin aus den Bonner Werkstätten Lebenshilfe gG eingerichtet ist.   
 
Die Verwaltung hält Kontakt und pflegt einen Austausch mit dem Integrationsfachdienst 
Bonn/Rhein-Sieg. Dort ist bekannt, dass es hier eine weitere Stelle gibt, die die Verwaltung gerne 
besetzten möchte.  
Generell für die Stärkung eines inklusiven Arbeitsmarktes hat die Verwaltung am 7. Mai 2019 
eine mehrstündige Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema „Arbeitsmarkt Born-
heim inklusiv?!“ im Ratssaal durchgeführt. Partner hierbei waren die IHK Bonn/Rhein-Sieg, die 
Agentur für Arbeit Bonn, die TERTIA Berufsförderung GmbH, JOBSTERteam sowie beratend die 
Initiative „Inklusiver Arbeitsmarkt Alfter“. Gemeinsam wurden umfassend die Möglichkeiten, aber 
auch die Herausforderungen auf dem Weg in einen inklusiven Arbeitsmarkt vorgestellt und disku-
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tiert und Raum für eine stärkere Vernetzung gegeben. Geladen war die Bornheimer Unterneh-
merschaft. Die erfolgreiche Veranstaltung zeigte auf, dass es ein breites Netzwerk und gute Un-
terstützungsmöglichkeiten gibt, dass aber der Zugang zu den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 
häufig nur anlassbezogen erfolgreich verläuft und sonst eher schwierig ist. Es wurde daraus ge-
schlossen, dass das Thema stärker auch über die Kanäle der Wirtschaftsförderung und vor allem 
regional diskutiert werden muss. Die Anstrengungen hierzu mussten infolge der Corona Pande-
mie zunächst eingestellt werden, da die existentiellen Sorgen vieler Unternehmen keinen Raum 
ließen, das Thema in dieser Krise voranzubringen. Für 2022 ist ein Wiederaufgreifen der Thema-
tik geplant. 
 
Frage 3: Welche Maßnahmen plant der Bürgermeister in den nächsten 2 Jahren um Menschen 
mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermögli-
chen und eine Vorbildfunktion gegenüber anderen am Arbeitsmarkt interessierten Akteuren aus-
zuüben? 
 
Antwort 3: Die Verwaltung plant neben den oben erwähnten Maßnahmen bereits seit 2020 
Schülerpraktika explizit für Jugendliche mit Inklusionsbedarf anzubieten. Die mit Covid-19 einher-
gehenden Einschränkungen im Dienstbetrieb haben es aber bisher verhindert, dieses Vorhaben 
umzusetzen. 
 
Frage 4: Welche Ziele hat der Bürgermeister im Sinne einer vielfältigen Personalpolitik auch mit 
Hinblick auf die Beschäftigung und Inklusion von Menschen mit körperlichen oder geistigen Be-
einträchtigungen, sowohl für die Stadt Bornheim als Arbeitgeber, als auch für die Unternehmen 
gesetzt? Wie werden diese Ziele gemessen? Bitte nennen Sie diese mit Zeitangaben. 
 
Antwort 4: Die Verwaltung fühlt sich als größter Arbeitgeber im Stadtgebiet selbstverständlich 
verpflichtet, weiterhin und zukunftsorientiert Menschen mit körperlichen und/oder geistigen Beein-
trächtigungen zu beschäftigen. Das ist ein Maßstab einer guten Personalentwicklung.    
Das kann nur mit dem Bewusstsein einhergehen, dass insbesondere die Beschäftigung von Men-
schen mit geistiger Behinderung die Bereitstellung von angepassten evtl. überdurchschnittlichen 
Ressourcen erforderlich machen wird.  
 
Die Wirtschaftsförderung der Stadt Bornheim steht in engen Kontakt zu den Bornheimer Unter-
nehmen und führt regelmäßig Unternehmensbesuche durch. Bei diesen Gelegenheiten informiert 
die Wirtschaftsförderung auch regelmäßig über die Initiative „bonn-rhein-sieg-fairbindet“. „bonn-
rhein-sieg-fairbindet“ ist ein gemeinsames Netzwerk aus Gebietskörperschaften und regionalen 
Unternehmen, die sich aktiv für das Thema „Inklusion am Arbeits-markt“ in Bonn und dem Rhein-
Sieg-Kreis einsetzen. Das Netzwerk hat das Ziel, einen inklusiven Arbeits- und Ausbildungsmarkt 
in der Region zu schaffen und zu etablieren. Dafür werden Arbeitgeber und Arbeitnehmer über 
Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten informiert.  
In der Stadt Bornheim sind mehrere Unternehmen Mitglied im Netzwerk. Daher unterstützt die 
Wirtschaftsförderung diese Initiative.  
Nach hiesiger Ansicht kann eine Verwaltung den privatwirtschaftlichen Unternehmen keine Ziele 
zu Inklusion vorgeben, sondern lediglich dafür werben und Fördermöglichkeiten aufweisen. 
 
Frage 5: Inwieweit wird die Stadt Bornheim das damalige Konzept "Zukunftswerkstatt" wiederauf-
leben lassen, um dem Inklusionsgedanken umfassend Rechnung zu tragen? 
 
Antwort 5: Die Verwaltung wird im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Inklusion 
und Demographie am 03.11.2021 ein neues Konzept für die Weiterentwicklung der Themenfelder 
der Inklusion vorstellen und hierbei auch Planungen für Werkstattgespräche bekannt geben 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
(Christoph Becker) 
Bürgermeister 


